
weitere freie Tage zum Studium. Diese Forderungen 
können jedoch nicht erfüllt werden, da dann die Be
lastung für die Volkswirtschaft zu groß und der Ab
lauf der Arbeit in den Staatsorganen und Betrieben 
ernstlich gefährdet wäre. Auch muß beachtet werden, 
daß die Bedingungen für die einzelnen Fernstudenten 
außerordentlich unterschiedlich sind. Es gibt nicht we
nige, die trotz großer Schwierigkeiten systematisch ihre 
Aufgaben erfüllen und gute Ergebnisse zeigen. Es liegt 
durchaus nicht immer in den sog. objektiven Schwie
rigkeiten. Zweifellos gibt es für Fernstudenten, die in 
besonders verantwortlichen Funktionen stehen oder die 
als Instrukteure tätig sind, besondere Schwierigkeiten. 
Auch scheint uns bei den Kreisstaatsanwälten die be
rufliche und gesellschaftliche Belastung sehr hoch zu 
sein. Hier kommt es darauf an, daß die Dienststellen
leiter die notwendigen Bedingungen für das Studium 
ihrer Fernstudenten schaffen. Hierzu gibt eine als Er
gebnis einer Kollegiumssitzung des Ministeriums der 
Justiz, die sich mit den Fragen des Fernstudiums be
faßte, erlassene Rundverfügung des Ministers d^r 
Justiz gute Anleitung. Es wäre wünschenswert, daß 
auch die Oberste Staatsanwaltschaft ähnliche Maßnah
men ergreift.

Es ist klar, daß die Schaffung der Studienbedingun
gen ausschließlich Angelegenheit der Fernstudenten 
selbst und ihrer Dienststellen ist. Mit Recht hat sich der 
Minister der Justiz dagegen verwahrt, daß sich die Ab
teilung Fernstudium in Fragen der Schaffung der Stu
dienzeit durch Arbeitszeitverlegung usw. eingemischt 
hat. Es ist die Aufgabe der Abteilung Fernstudium, mit 
Hilfe ihrer Außenstellen die notwendige Anleitung zum 
Studium zu geben und die Ergebnisse des Studiums 
zu kontrollieren. Die Dienststellen sind von den Außen
stellen über die Studien- und Prüfungsergebnisse ihrer 
Fernstudenten zu informieren. Bei einzelnen Fernstu
denten auftretende Studienrückstände sind sofort den 
Dienststellen zu signalisieren, damit diese die notwen
digen Maßnahmen ergreifen können. Für die am Fern
studium teilnehmenden berufstätigen Frauen, die eine 
Familie zu versorgen haben, wäre allerdings eine wei
tere gesetzlich festzulegende Studienzeitbegünstigung 
erforderlich, weil das Studium für sie gegenwärtig 
außerordentlich schwierig ist.

Wenn die Akademie, die Studenten und die Dienst
stellen in dieser Richtung ihre Arbeit gemeinsam ver
bessern, wird das Fernstudium seine Aufgaben im
2. Fünfjahrplan erfüllen können.

A u s  d e r  Praxis — für die Praxis
Inwieweit sind Beschlüsse der Mitgliederversamm

lung der LPG für eine gerichtliche Entscheidung 
bindend?

Die Unklarheiten, die in der Frage der Zuständigkeit 
der Gerichte für die Entscheidung von Streitigkeiten 
zwischen der LPG und ihren Mitgliedern bestanden, 
sind, soweit es sich um die Bejahung der grundsätz
lichen Zuständigkeit der Gerichte für solche Streitig
keiten handelt, inzwischen überwunden. Die Veröffent
lichungen zu dieser Frage in der „Neuen Justiz“ und 
die Entscheidungen der Gerichte kommen überein
stimmend zu dem Ergebnis, daß diese Streitigkeiten als 
Zivilsachen i. S. des § 9 GVG anzusehen sind und daher 
in die Zuständigkeit der Gerichte gehören. Dies gilt 
sowohl für Streitigkeiten zwischen der LPG und ihren 
derzeitigen Mitgliedern als auch für solche mit ausge
schiedenen Mitgliedern.

In den Verfahren erhebt sich nun häufig die Frage, 
welche Befugnisse das Gericht hat und wie zu ent
scheiden ist, wenn Beschlüsse der Mitgliederversamm
lung der LPG über den Grund und die Höhe vermögens
rechtlicher Ansprüche der Mitglieder vorliegen. Sind 
derartige Beschlüsse für die Gerichte bindend oder muß 
das Gericht selbständig über den Grund und die Höhe 
der von der LPG oder von den Mitgliedern geltend 
gemachten Ansprüche entscheiden?

Bereits H e u e r  hat in NJ 1955 S. 33 darauf hinge
wiesen, daß es Aufgabe der staatlichen Organe und der 
Gerichte ist, die innergenossenschaftliche Demokratie 
in der LPG zu achten und durch ihre Tätigkeit zu festi
gen und zu sichern. Die innergenossenschaftliche Demo
kratie kommt darin zum Ausdruck, daß die LPG be
rechtigt ist, selbständig über alle Fragen ihrer weiteren 
Entwicklung zu entscheiden, wobei durch die Statuten 
die einzelnen Entscheidungen in dieser Hinsicht ent
sprechend ihrer Bedeutung und Wichtigkeit den einzel
nen Organen der LPG (Vorstand, Revisionskommission, 
Mitgliederversammlung) übertragen sind. Die Entschei
dung über die Durchführung der genossenschaftlichen 
Produktion und die Organisation der genossenschaft
lichen Arbeit obliegt nach Maßgabe der Statuten allein 
den Organen der Genossenschaft. Die Gerichte sind hier 
überhaupt nicht befugt, Entscheidungen zu treffen, 
denn es handelt sich in diesen Fällen eben nicht um 
vermögensrechtliche Streitigkeiten (z. B. wenn ein Mit
glied mit seiner Einteilung in eine bestimmte Arbeits
brigade nicht einverstanden ist).

Neben dieser Regelung der Arbeitsorganisation inner
halb der LPG entscheiden die Organe der LPG in eini
gen Fällen auch über vermögensrechtliche Ansprüche 
ihrer Mitglieder, also über Ansprüche, die im Streit
fälle zur Zuständigkeit der Gerichte gehören. So hat 
z. B. nach Musterstatut Typ III Ziff. 34 die Mitglieder

versammlung darüber zu entscheiden, welchen Wert die 
Arbeitseinheit hat und welche Menge an Geld und 
Naturalien an das Mitglied für seine Arbeit im Jahr 
auszuzahlen ist. Nach Musterstatut Typ III Ziff. 10 ge
hört weiter zur Zuständigkeit der Mitgliederversamm
lung die Entscheidung über den Preis des eingebrachten 
Inventars, wenn zwischen der Schätzungskommission 
und dem Mitglied keine Einigung erzielt werden kann.

In der Praxis ist daneben festzustellen, daß die 
Organe der LPG auch Beschlüsse über vermögensrecht
liche Ansprüche fassen, ohne daß ihre Zuständigkeit 
dafür im Statut ausdrücklich festgelegt ist. So wird 
z. B. von der Mitgliederversammlung beschlossen, daß 
ein Mitglied verpflichtet ist, in bestimmter Höhe 
Schadensersatz an die LPG zu leisten.

Welche Bedeutung haben nun derartige Beschlüsse 
der Mitgliederversammlung für das gerichtliche Ver
fahren?

Bei dem Beschluß nach Abschn. III Ziff. 34 handelt 
es sich darum, daß der vermögensrechtliche Anspruch 
eines Mitgliedes gegen die LPG auf Zahlung einer be
stimmten Menge Geldes und Naturalien erst durch die 
Entscheidung der Mitgliederversammlung konkret be
stimmt wird. Nur diese ist nach den Statuten berechtigt, 
eine Entscheidung darüber zu treffen, welchen Wert auf 
Grund der Jahresabrechnung die einzelne Arbeitseinheit 
hat. Solange dieser Beschluß von der Mitgliederver
sammlung nicht gefaßt ist, steht ein in der Höhe fest
stellbarer Anspruch des Mitgliedes noch nicht fest. 
Daraus ergibt sich zweierlei: Einmal besteht für das 
Mitglied in diesem Falle keine Möglichkeit, das Gericht 
anzurufen, da dieses nicht berechtigt ist, die nach den 
Statuten der Mitgliederversammlung vorbehaltene Ent
scheidung durch eine eigene zu ersetzen. Zweitens be
deutet dies, daß nach Beschlußfassung in der Mitglieder
versammlung die Entscheidung über den Wert der 
Arbeitseinheit für das Gericht bindend ist, d. h. das 
Gericht kann dem Mitglied im Streitfälle nur einen 
Anspruch unter Zugrundelegung des in der Mitglieder
versammlung festgesetzen Wertes der Arbeitseinheit 
zusprechen. An eine Entscheidung der Mitgliederver
sammlung nach dem Musterstatut Typ III Ziff. 34 ist 
das Gericht also gebunden.

Anders dagegen ist die Lage im Falle des Beschlusses 
der Mitgliederversammlung über die Schadensersatz
pflicht eines Mitgliedes. Hierüber ist in den Statuten 
eine Beschlußfassung der Mitgliederversammlung nicht 
ausdrücklich vorgesehen. In Ziff. 13 der Musterbetriebs
ordnung ist lediglich die Bestimmung enthalten, daß 
der Vorstand der LPG bei Beschädigung von genossen
schaftlichem Vermögen die Schuldfrage zu prüfen und 
den Schuldigen schadensersatzpflichtig zu machen hat. 
Der Umfang der Ersatzpflicht wird auch nicht durch 
Beschluß des Vorstandes bestimmt, sondern ergibt sich 
aus den allgemeinen Bestimmungen, hängt also ab von
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